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… derzeitige Elternbeiträge

• Pfungstadt
• Seeheim-Jugenheim
• Ober-Ramstadt
• Reinheim
• Babenhausen

• 99,- €
• 120,- €
• 93,- €
• 125,- €
• 130,- €

• 11:30 - 16:00
• 7:30 - 17:00
• 7:30 - 16:00
• 7:30 - 17:00
• 7:30 - 16:30
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Exkurs: andere Pilotregionen
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Zeit 1./ 2. Klasse 3./4. Klasse

7.30 – 8.00 Betreuung Betreuung

8.00-12.00 verlässliche Schule (HSchG) verlässliche Schule (HSchG)

12:00-12:45 Mittagspause verlässliche Schule (HSchG)

12.45 – 13.15 / 
13.30

Individuelle Lernzeit: Wechsel zu Betreuung
Ankommen, Anmeldung
Mittagspause

13.15 – 14.00 AG-Angebote, auch Soz.Päd. Angebote: 
Freies/ angeleitetes Spiel
LRS-Kurs, Lesetraining

Individuelle Lernzeit

14.00 – 14.30 Freies/ angeleitetes Spiel LRS-Kurs?

14.30 – 17.00 Kostenpflichtige Betreuung
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Leitlinie zur Konsolidierung kommunaler Haushalte: Elternentgelte in 
Kinderbetreuungseinrichtungen
Die Landesregierung hat ein großes Interesse an der angemessenen Betreuung von Kindern. Die 

Kommunen entscheiden dabei grundsätzlich selbst, in welcher Höhe sie Elternentgelte erheben. 

Werden aus sozialen Gründen Elternentgelte gestaffelt, soll der diesbezügliche Verzicht auf 

Erträge der Kommune bei den sog. „freiwilligen Leistungen“ nicht nachteilig angerechnet werden. 

Im Hinblick auf die Bedeutung der Kinderbetreuung für das Gemeinwesen soll dies auch gelten, 

wenn eine Kommune die Eltern teilweise oder völlig von Entgelten für 

Kinderbetreuungseinrichtungen freistellt. In diesen Fällen hat die Kommune einen nachhaltigen 

und nachvollziehbaren Kompensationsplan zur anderweitigen Finanzierung zu beschließen und 

der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Dieser Kompensationsplan muss auch einen 

Regelungsvorschlag zur Entgeltgestaltung der in der Kommune betriebenen 

Kinderbetreuungseinrichtungen freier Träger enthalten.

Quelle: Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen 
Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden
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Anlage: Hintergrundinfos
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Anlage Hintergrundinfos:
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

§ 30 Bedarfsplan und Sicherstellung des Angebots

(1) Unbeschadet der Gesamtverantwortung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe ermitteln 
die Gemeinden in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe den Bedarf an Plätzen für 
Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Hierbei soll der ortsübergreifende Bedarf und 
kann die betriebliche und betrieblich unterstützte Kindertagesbetreuung berücksichtigt werden. Der 
Bedarfsplan berücksichtigt die voraussehbare Bedarfsentwicklung und beschreibt die erforderlichen 
Maßnahmen. Er ist mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe abzustimmen und regelmäßig 
fortzuschreiben.

(2) Die Gemeinden tragen in eigener Verantwortung dafür Sorge, dass die im Bedarfsplan vorgesehenen 
Plätze in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen. Die Zuständigkeit des 
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für die Aufgaben nach § 23 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.

(3) Die Gemeinden sollen die freiwillige Tätigkeit auf dem Gebiet der Kindertagesbetreuung anregen und 
fördern. § 74 Abs. 1 bis 5 des Achten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.

(4) Soweit geeignete Angebote von Trägern der freien Jugendhilfe betrieben oder 
rechtzeitig geschaffen werden können, sollen die Gemeinden von eigenen 
Maßnahmen absehen.
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Anlage Hintergrundinfos:
Hessisches Schulgesetz

§ 157 HSchG

Mischfinanzierung

(1) Abweichend von den §§ 151, 155 und 156 kann für Personal- und Sachkosten eine 
Mischfinanzierung aus Landesmitteln und Mitteln des Schulträgers oder Dritter vereinbart 
werden. Das Land kann den Schulträgern für Betreuungsangebote an Grundschulen             
(§ 15 Abs. 2) Zuschüsse nach Maßgabe des Haushalts gewähren.

(2) Ein Eigenbeitrag der Eltern unter Berücksichtigung sozialer Kriterien

- muss für die Bereitstellung eines Mittagstisches und

- kann für bestimmte Angebote im Rahmen von Projekten zur Öffnung der 
Schule (§ 16), die über die Stundentafeln hinausgehen,

erhoben werden.
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… noch Fragen?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

02.06.2015 Christel Fleischmann


